
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2021/3/15 6Ob11/21t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.2021

Norm

AußStrG §111

Rechtssatz

Bei allfälligen Anordnungen über die Modalitäten des begleiteten Kontaktrechts kann nicht von den Vorgaben der

jeweils geltenden COVID-19-SchutzmaßnahmenVO abgewichen werden.
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